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Vernehmlassungsantwort 
Änderung des AHVG (Modernisierung der Aufsicht in der 1. Säule und Optimierung in der  
2. Säule der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit dem Schreiben vom 5. April 2017 hat uns der Vorsteher des Eidgenössischen Departements des 
Innern EDI eingeladen, zur Änderung des AHVG (Modernisierung der Aufsicht in der 1. Säule und Opti-
mierung in der 2. Säule der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge) Stellung zu nehmen. Für die 
uns eingeräumte Gelegenheit zur Meinungsäusserung und für die Berücksichtigung unserer Anliegen 
danken wir Ihnen bestens. 

Der Schweizerische Gewerbeverband sgv, die Nummer 1 der Schweizer KMU-Wirtschaft, vertritt 250 

Verbände und gegen 300'000 Unternehmen. Im Interesse der Schweizer KMU setzt sich der grösste 

Dachverband der Schweizer Wirtschaft für optimale wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen 

sowie für ein unternehmensfreundliches Umfeld ein. 

Grundsätzliche Bemerkungen  

Der Schweizerische Gewerbeverband sgv begrüsst grundsätzlich die Absicht, die Aufsicht über die 1. 

Säule zu modernisieren und den Vollzug der 2. Säule zu optimieren. Etliche der vorgeschlagenen An-

passungen und Neuerungen erachten wir als zweckmässig. In verschiedenen Bereichen - so etwa be-

züglich der Vorgaben bei den Informationssystemen und hinsichtlich der Aufgaben der Aufsichtsbehör-

den - erachten wir die Vorlage aber als zu interventionistisch. Hier gilt es unbedingt Abstriche vorzuneh-

men. Wir sind dezidiert der Ansicht, dass sich die Aufsichtsbehörde auf die Aufsicht der 1. Säule zu be-

schränken hat und dass es nicht angehen kann, dass sie sich vermehrt auch ins operative Geschäft der 

Durchführungsstellen einmischt. Die Durchführung der 1. Säule erfolgt heute auf einem hohen Niveau 

und mit vergleichsweise moderaten Kosten, weshalb Optimierungen und nicht Aufgaben- und Kompe-

tenzverschiebungen im Vordergrund zu stehen haben. 

Als störend erachten wir die zahlreichen Vergleiche mit der Invalidenversicherung IV, die sich in den Er-

läuterungen finden. Die Durchführung der AHV funktioniert seit Jahrzenten gut. Das Kostenwachstum in 

der staatlichen Altersvorsorge hat ausschliesslich demografische Gründe. Aus unserer Sicht wäre es 

daher grundlegend falsch, Korrekturen, die in der IV unabdingbar waren, nun auf die Durchführung der 

AHV übertragen zu wollen. 

In einem frühen Stadium der Revision war vorgesehen, die Durchführungsstellen neu dem Bundesge-

setz über das öffentliche Beschaffungswesen BöB zu unterstellen. Wir sind froh, dass der Bundesrat 
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von diesem Ansinnen abgekommen ist und treten dezidiert dafür ein, dass von dieser Haltung nicht 

mehr abgewichen wird. 

Bemerkungen zu einzelnen Gesetzesbestimmunen 

Art. 49bis AHVG Informationssysteme und Mindeststandards 

Wir sprechen uns klar dagegen aus, dass der Aufsichtsbehörde die Kompetenz zugesprochen wird, 

Mindeststandards für die Informationssysteme zu definieren. Dass es solche braucht, ist für uns unbe-

stritten. Es ist aber Sache der Vollzugsorgane, sich zweckmässig zu organisieren und diese Mindest-

standards selber festzulegen. Dies hat bis anhin gut funktioniert und es gibt aus unserer Sicht keine 

plausiblen Gründe, weshalb dies nicht auch in Zukunft gut funktionieren sollte. Aus Governance-Überle-

gungen wäre es gar höchst problematisch, wenn diese Aufgabe nun an die Aufsichtsbehörde übertra-

gen würde. Wenn die Aufsichtsbehörde in einem wichtigen Bereich selber tätig würde und entscheidend 

Einfluss auf das System nähme, wäre sie nicht mehr unabhängig genug, um ihre Aufsichtsaufgaben 

korrekt ausführen zu können. Wir haben auch erhebliche Zweifel, dass die Aufsichtsbehörde über die 

notwendigen Kompetenzen verfügt, um zweckmässige Mindeststandards definieren zu können. 

Art. 49ter AHVG Elektronischer Datenaustausch 

Wir beantragen die ersatzlose Streichung von Abs. 1 Bst. a, da wir der Meinung sind, dass es nicht Sa-

che des Bundesrats sein kann, den elektronischen Datenaustausch zwischen den Durchführungsstellen 

zu regeln. 

Art. 60 AHVG Auflösung und Fusion 

Eine subsidiäre Haftung der Gründerverbände lehnen wir ab. Wir beantragen daher die Streichung des 

zweiten Teils des letzten Satzes von Absatz 1ter. Weiter legen wir Wert darauf, dass die Reserven, wel-

che die Verbandsausgleichskassen für die Folgekosten einer Auflösung oder Fusion zu bilden haben, 

wirklich angemessen festgelegt werden, damit von den Betrieben nicht unnötig hohe Verwaltungskosten 

eingefordert werden müssen. 

Art. 66 AHVG Risiko- und Qualitätsmanagement, internes Kontrollsystem 

Seitens des sgv schätzen wir die Verlustrisiken in der ersten Säule als deutlich geringer ein, als dass 

das in der zweiten Säule der Fall ist. Aus unserer Sicht kann es daher nicht sein, dass man in der weni-

ger risikobehafteten 1. Säule von den Durchführungsstellen ein internes Kontrollsystem (IKS) verlangen 

will, währenddem es in der zweiten Säule "lediglich" angemessener interner Kontrollen bedarf. Für grös-

sere Ausgleichskassen ist ein eigentliches IKS sicher angemessen und die meisten von ihnen werden 

ein solches sicher schon seit längerer Zeit im Einsatz haben. Für kleinere Ausgleichskassen wäre ein 

eigentliches IKS aber übertrieben. Wir beantragen daher, dass in Abs. 2 an Stelle eines internen Kon-

trollsystems "angemessene interne Kontrollen" gefordert werden. 

 

Gemäss Abs. 3 soll der Bundesrat die Kompetenz erhalten, Mindestanforderungen an das Risikoma-

nagement, das Qualitätsmanagement und das interne Kontrollsystem (bzw. gemäss unserem Antrag an 

die angemessenen internen Kontrollen) festzulegen. Wir erwarten, dass diese Vorschriften angemessen 

ausgestaltet werden und dass Grösse, Komplexität und Struktur der jeweiligen Durchführungsstellen 

gebührend Rechnung getragen wird. 
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Art. 67 AHVG Abrechnungs- und Zahlungsverkehr; Buchführung und Rechnungslegung 

Wir begrüssen es, dass auch in der ersten Säule einheitliche Rechnungslegungsnormen eingeführt wer-

den sollen. Um aus der Vereinheitlichung einen möglichst grossen Nutzen ziehen zu können, sind diese 

Normen zwingend auf die Zentrale Ausgleichskasse ZAS auszudehnen. Bei der Festlegung der Stan-

dards ist den spezifischen Besonderheiten der 1. Säule Rechnung zu tragen. Die einheitlichen Vorga-

ben müssen auch von einer kleineren Kasse mit vertretbarem Aufwand anzuwenden sein. Keinesfalls 

sollten irgendwelche internationalen Rechnungslegungsstandards übernommen werden, da diese meist 

zu einem viel zu hohen Zusatzaufwand führen und zudem den Gegebenheiten des schweizerischen So-

zialversicherungssystems nicht oder in einem zu geringen Ausmass Rechnung tragen. 

Art. 68 AHVG Kassenrevisionen 

In Abs. 2 soll gemäss Entwurf festgehalten werden, dass das Revisionsunternehmen bei Verbandsaus-

gleichskassen für die Gründerverbände keine weiteren Aufträge ausführen darf. Diese Bestimmung er-

achten wir als zu restriktiv. Unserer Ansicht nach können Synergien ausgenutzt und Kosten eingespart 

werden, wenn das Revisionsunternehmen, das die Verbandsausgleichskasse prüft, beispielsweise 

gleichzeitig auch die Familienausgleichskasse desselben Verbandes prüft. Aufgrund der strengen ge-

setzlichen Auflagen und den hohen internen Standards der Revisionsunternehmen schliessen wir aus, 

dass nicht alle separaten Rechnungen korrekt geprüft werden. 

Art. 72a AHVG Aufgaben der Aufsichtsbehörde 

Wir sprechen uns klar dagegen aus, dass die Aufsichtsbörde damit beauftragt wird, die Durchführung 

der AHV über Ziele und Messgrössen zu steuern. Dies würde nach unserem Dafürhalten zu einer ge-

fährlichen Vermischung der Aufgaben und Kompetenzen führen. Eine Aufsichtsbehörde soll sich auf die 

Aufsicht der 1. Säule fokussieren. Sobald Steuerung und Aufsicht zusammenfallen, kann es zu Interes-

senkonflikten kommen, was es in einem modernen Aufsichtssystem unbedingt zu vermeiden gilt. 

Art. 61 Abs. 3 BVG Aufsichtsbehörde 

Wir begrüssen die vorgeschlagene Präzisierung. Wenn Mitglieder der Aufsichtsbehörde der Kantonsre-

gierung angehören oder eine Funktion in einer öffentlichen Verwaltung ausüben, kann es zu Interessen-

konflikten kommen. Diese gilt es von Beginn an zu verhindern. 

Art. 11 Abs. 3 FZG Recht auf Einsicht und Einforderung 

Wir lehnen die vorgeschlagene Anpassung klar ab. Die Pflicht, bei jedem Eintritt eines Versicherten bei 

der Zentralstelle 2. Säule nach allfälligen Freizügigkeitsguthaben der Versicherten nachzufragen, würde 

zu hohe Kosten zu Lasten der Destinatäre auslösen. 

Für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme danken wir Ihnen bestens. 

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Gewerbeverband sgv 
 
 
 
 
Hans-Ulrich Bigler Kurt Gfeller 

Direktor, Nationalrat Vizedirektor 
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Änderung des AHVG (Modernisierung der Aufsicht in der 1. Säule und Optimierung in der 2. 

Säule der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge): Stellungnahme zur Vernehmlas-

sungsvorlage 

Sehr geehrter Herr Coullery 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Schweizerische Arbeitgeberverband (SAV) ist seit 1908 die Stimme der Arbeitgeber in Wirtschaft, 

Politik und Öffentlichkeit. Er vereint als Spitzenverband der Schweizer Wirtschaft rund 90 regionale 

und branchenspezifische Arbeitgeberorganisationen sowie einige Einzelunternehmen. Insgesamt ver-

tritt er über 100’000 Klein-, Mittel- und Grossunternehmen mit rund 2 Millionen Arbeitnehmenden aus 

allen Wirtschaftssektoren. Der SAV setzt sich für eine starke Wirtschaft und den Wohlstand der 

Schweiz ein. Er verfügt dabei über anerkanntes Expertenwissen insbesondere in den Bereichen Ar-

beitsmarkt, Bildung und Sozialpolitik.  

Für die Gelegenheit zur Stellungnahme danken wir Ihnen bestens. 

Zusammenfassung der Position des Schweizerischen Arbeitgeberverbandes (SAV): 

– Obwohl sich das System der 1. Säule bewährt hat, anerkennen wir grundsätzlich den ausge-
machten Handlungsbedarf zur Modernisierung aufgrund der grossen Bedeutung der 1. Säule 
für die soziale Sicherheit der Schweiz. Weil sich diverse Bestimmungen jedoch auch klar ver-
waltungskostentreibend auswirken werden, fordern wir eine nochmalige Prüfung des Kosten- / 
Nutzenverhältnisses sämtlicher Bestimmungen resp. deren Auswirkungen. 

– Die Etablierung einer risiko- und wirkungsorientierten Aufsicht unterstützen wir. Allerdings sol-
len allfällige zu erlassende Mindeststandards explizit verschiedene Kriterien berücksichtigen (so 
bspw. die Grösse der Durchführungsstelle). 

– Was die Steuerung und Aufsicht über die Informationssysteme anbelangt, anerkennen wir auch 
diesbezüglich einen gewissen Modernisierungsbedarf. Sehr umstritten bei unseren Mitgliedern 
ist jedoch die vorgesehene Bundeskompetenz zum Erlass diesbezüglicher Mindeststandards. 

Bundesamt für Sozialversicherungen 

Herr Pascal Coullery 

Effingerstrasse 20 

3003 Bern 

 

Per E-Mail: pascal.coullery@bsv.admin.ch 

http://www.arbeitgeber.ch/


 

 

 

Seite 2  20170713 VL Aufsichtsgesetz m U 
 

Aus systemischen Überlegungen stellen wir uns nicht grundsätzlich dagegen, verlangen aber 
die Festhaltung einzuhaltender Grundsätze zuhanden der künftigen Praxis.  

– Ob es überhaupt einen Bedarf an einer Präzisierung der Regeln über die Fusion und Auflösung 
von Ausgleichskassen braucht, ist nicht hinreichend belegt. Zumindest lehnen wir aber die 
Schaffung einer subsidiären Haftung der Gründerverbände ab.  

– Den Vorschlag betreffend Einzug der Aufsichtsabgabe durch den Sicherheitsfonds lehnen wir 
dezidiert ab, hingegen unterstützen wir die Festlegung, wonach kantonale Regierungsmitglieder 
nicht in die Aufsichtsgremien gehören. 

– Das Ansinnen zur „Verbesserung“ der Kontrolle zum Einbringen von Freizügigkeitsleistungen ist 
nicht weiter zu verfolgen. Weder ist der gesetzgeberische Handlungsbedarf ausgewiesen noch 
überzeugen die vorgeschlagenen Regelungen aus Sicht der Durchführung und der sich daraus 
ergebenden Kosten.  

– Die Verschärfung der Bedingungen zur Übernahme von Rentnerbeständen begrüssen wir aus-
drücklich.  

1. Allgemeine Bemerkungen 

Mit der Vorlage soll die Aufsicht in der 1. Säule modernisiert und zeitgemäss ausgerichtet werden, die 

Grundsätze der Good Governance sollen gesetzlich verankert werden und die Regeln für die Sicher-

stellung der technologischen Entwicklungen entlang der heutigen Standards sollen verankert werden. 

Obwohl sich das System der 1. Säule in der Vergangenheit bewährt hat, unterstützen wir die Stoss-

richtungen der Vorlage grundsätzlich. Dies in Anerkennung der Bedeutung der 1. Säule im System der 

sozialen Sicherheit, der Dimension der 1. Säule sowie der Risiken und Chancen der sich beschleuni-

genden Automatisierung resp. Digitalisierung. Generell erlauben wir uns jedoch den Hinweis, dass 

sich verschiedene vorgeschlagene Lösungen auch spürbar in höheren Verwaltungskosten nieder-

schlagen werden. Diesem Aspekt gilt es besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Sämtliche Bestim-

mungen sollten diesbezüglich noch einmal auf das Verhältnis von Kosten und Nutzen hin geprüft wer-

den.  

 

2. Bemerkungen zu den vorgeschlagenen Neuregelungen 

Gerne nehmen wir insbesondere zu folgenden vorgeschlagenen Regelungen explizit Stellung: 

Ad 4.2, Risiko- und wirkungsorientierte Aufsicht 

Der Notwendigkeit einer zeitgemässen risiko- und wirkungsorientierten Aufsicht ist grundsätzlich bei-

zupflichten. Bereits heute wird in vielen Durchführungsstellen auf freiwilliger Basis ein den Verhältnis-

sen angepasstes Risiko- und Qualitätsmanagement mit einem IKS betrieben. Gegen die gesetzliche 

Verankerung dieses Erfordernisses ist deshalb nichts einzuwenden. Swissmem hält dazu etwa fest: 

„Im Sinne einer Modernisierung der Aufsicht erachtet Swissmem es als sinnvoll, das generelle Erfor-

dernis eines angepassten Risiko- und Qualitätsmanagements gesetzlich zu verankern.“ Zu Recht 

weist Swissmem aber auch auf die nicht zu unterschätzenden Aufwände hin, welche aus dem Aufbau 

entsprechender Dokumentationen resultieren. Durchführungsstellen, welche bereits heute diese Stan-

dards einhalten, sollen nicht gezwungen werden, durch übermässigen Formalismus das bestehende 

System anzupassen. In Artikel 66 vermissen wir den Hinweis, wonach allfällige zu erlassende 

Mindeststandards der jeweiligen Sozialversicherung, Grösse, Komplexität und Struktur der 
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entsprechenden Durchführungsstelle angemessen sein müssen. Wir beantragen, Artikel 66 Ab-

satz 3 entsprechend zu ergänzen. So weist etwa der Schweizerische Baumeisterverband in seiner 

Eingabe explizit auf dieses Manko hin und ergänzt: „Dennoch sind die einzuführenden Mehraufwände 

in diesem Zusammenhang für die operationelle Führung und Kontrolle in den Durchführungsorganen 

nicht zu unterschätzen. Primär sollen gut funktionierende Abläufe beibehalten werden. Der Fokus soll 

bei der heute bestehenden Verantwortung des Kassenvorstandes bleiben“. Zudem weist er auf die 

Problematik hin, wonach die Situation der IV nicht mit derjenigen bspw. der AHV verglichen werden 

kann und vor einer einseitigen, zu wenig reflektierten Übernahme von Grundsätzen aus der Steuerung 

der IV zu warnen ist. Die Ausgleichskassen sollen nicht durch die Aufsichtsbehörde über Ziele und 

Massnahmen gesteuert werden. Die Grenzen des Aufsichtsauftrags sind klar zu respektieren.  

 

Ad 4.3, Verbesserung der Governance in der 1. Säule 

Die vorgeschlagenen Lösungen werden unterstützt.  

 

Ad 4.4, Steuerung und Aufsicht über Informationssysteme 

Der Modernisierungsbedarf wird auch in diesem Bereich von unseren Mitgliedern grundsätzlich nicht 

bestritten. Insbesondere die Möglichkeit der Verbindlicherklärung von Mindeststandards durch die Auf-

sichtsbehörde (Artikel 49 Absatz 2) führt allerdings zu äusserst kontroversen Reaktionen. Kritisch äus-

sern sich vor allem Mitgliederverbände mit eigenen Ausgleichskassen. So lehnen namentlich Swiss-

men, die Aargauische Industrie- und Handelskammer, die Vereinigung Zürcher Arbeitgeberorganisati-

onen sowie der Verband der Zürcher Handelsfirmen diese Bundeskompetenz generell ab und verwei-

sen auf die entsprechenden Argumentationen der Verbände der Ausgleichskassen. Der Arbeitgeber-

verband der Schweizerischen Bindemittel-Produzenten befürchtet in seiner Eingabe sogar Schlimmes 

für die 1. Säule: „Wir erachten die angestrebte Bundeskompetenz nicht nur als unnötig, sondern als 

echte Gefahr für das Funktionieren der 1. Säule“. Andere wiederum – so etwa die Assoziazione In-

dustrie Ticinesi (AITI) unterstützen die vorgeschlagene Lösung: „Gerade wegen unserer föderalen 

Struktur erachten wir es als wichtig, schweizweit Mindeststandards im Rahmen der Durchführungsstel-

len vorzugeben und einzuhalten, was mit der neuen Technologie besser koordiniert werden kann“. 

AITI betont weiter das Interesse an der Nutzung der Chancen der Digitalisierung gerade auch in der 1. 

Säule und die Notwendigkeit, dass ein entsprechendes Gesetzesprojekt auch von diesem Geist ge-

prägt wird.  

Unter Berücksichtigung der stark divergierenden Haltungen unserer Mitglieder stellen wir uns 

zwar aus systemischen Überlegungen nicht grundsätzlich gegen die Kompetenz, verlangen 

zum Verständnis aber klare Präzisierungen im Hinblick auf die Umsetzung. Entsprechende 

Grundsätze sind in der Botschaft klar festzuhalten.  

Namentlich sollen Mindeststandards zielkonform aber praxistauglich sein. Sie sind deshalb in 

der Regel durch die Durchführungsstellen im Verbund selbst zu entwickeln und sie sollen den 

aktuellen technischen Fortschritt berücksichtigen. Die Aufsichtsbehörde hat sich dabei auf de-

ren Prüfung und Genehmigung zu konzentrieren. Der Schweizerische Baumeisterverband hält in 

seiner Eingabe dazu u.a. treffend fest: „Es ist nicht Aufgabe der Aufsichtsbehörde, die Durchführung 

sicherzustellen, sondern den Vollzug der AHV-Gesetzgebung zu überwachen“.  
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Betreffend der Regelung zum Datenaustausch sind wir mit Art. 49ter Absatz 1 lit. a einverstan-

den, nicht aber mit lit. b; diese ist zu streichen. Der Datenaustausch zwischen den Ausgleichs-

kassen, den Versicherten, den Arbeitgebern und Dritten ist ausschliessliche Aufgabe der 

Durchführungsorgane.  

 

Ad 4.5, weitere Anpassungen der AHV 

Mit der Abschaffung der paritätischen Ausgleichskassen und der Pflicht zur Führung von AHV-Ge-

meindezweigstellen sind wir einverstanden.  

Ob es dagegen überhaupt eine Präzisierung der Regelung für die Fusion und Auflösung von 

Ausgleichskassen braucht, erschliesst sich uns aus den Darlegungen nicht zwingend. Als 

nicht gerechtfertigt und übertrieben erachten wir jedenfalls die Einführung einer zusätzlichen 

subsidiären Haftung der Gründerverbände. Dementsprechend beantragen wir die Streichung 

der entsprechenden Passage in Artikel 60 Absatz 1ter. 

 

Ad 5.2, Einziehen der Aufsichtsabgabe 

Das Einziehen der Aufsichtsabgabe zur Finanzierung der OAK BV durch den Sicherheitsfonds wäre 

für diesen eine absolut systemfremde Aufgabe. Zudem wäre die vorgeschlagene Lösung mit der Tat-

sache, dass der Sicherheitsfonds selbst durch die Oberaufsichtskommission beaufsichtigt wird, kei-

neswegs in Einklang zu bringen. Als Spitzenorganisation der Arbeitgeber tragen wir den Sicherheits-

fonds sozialpartnerschaftlich mit. In dieser Funktion lehnen wir die vorgeschlagene Lösung dezidiert 

ab. Wir beantragen, auf diese Anpassung zu verzichten.  

 

Ad 5.3, Unabhängigkeit regionaler Aufsichtsbehörden 

Wir unterstützen den Ausschluss kantonaler Regierungsmitglieder aus den entsprechenden 

Aufsichtsgremien zur Stärkung der Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörden ausdrücklich. Das 

Risiko von Interessenskonflikten ist evident. Im Interesse der Reputation des Systems der beruflichen 

Vorsorge sowie aus allgemeinen Governance-Überlegungen gilt es entsprechende Interessenskon-

flikte zwingend zu vermeiden.  

 

Ad 5.4, Verbesserung der Kontrolle zum Einbringen von Freizügigkeitsleistungen 

Wir bestreiten in diesem Punkt den gesetzgeberischen Handlungsbedarf grundsätzlich. So ver-

weist etwa der Schweizerische Versicherungsverband in seiner Eingabe zurecht auf das Funktionieren 

der heutigen Regelung: „Das heutige System der Selbstverantwortung des Versicherten, seine Freizü-

gigkeitsleistung in eine neue Vorsorgeeinrichtung einzubringen, funktioniert in der Praxis grundsätzlich 

gut“. Dass in Einzelfällen die Einbringung nicht erfolgt, dürfte auch nicht wie geltend gemacht insbe-

sondere steuerliche Gründe haben, sondern eher auf der Konstellation beruhen, wonach ältere Mitar-
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beitende im Falle der Einbringung nicht mehr korrigierbare Verluste realisieren können. Die vorge-

schlagene Einbringungspflicht könnte sich deshalb sogar negativ auf die Arbeitsmarktmobilität älterer 

Mitarbeitender auswirken.  

Zudem teilen wir auch die starken Bedenken sowohl des Sicherheitsfonds als auch der Auffangein-

richtung in ihren Stellungnahmen bezüglich der Durchführung der vorgeschlagenen Lösung. Sie legen 

überzeugend dar, inwiefern die vorgeschlagene Einführung einer obligatorischen Abfrage bei der 

Zentralstelle zu erheblichem Verwaltungsaufwand führen würde, der sich mit den bekannten Einzelfäl-

len niemals rechtfertigen lässt. Wenn überhaupt, müsste die entsprechende Anfrage in Wahrnehmung 

der Eigenverantwortung durch die Versicherten erfolgen.  

Gemäss unseren Ausführungen beantragen wir, auf die Weiterverfolgung dieses Ansinnens 

ersatzlos zu verzichten. 

 

Ad 5.5, Übernahme von Rentnerbeständen 

Wir begrüssen die Verschärfung der Bedingungen für die Übernahme von Rentnerbeständen 

ausdrücklich.  

Der Sicherheitsfonds verfolgt die Entwicklung zu den Rentenkassen in der beruflichen Vorsorge seit 

längerem und hat bereits wiederholt auf den aus dieser Sicht bestehenden dringlichen gesetzgeberi-

schen Handlungsbedarf hingewiesen. Es besteht diesbezüglich ein in den letzten Jahren stark stei-

gendes immanentes Systemrisiko, dem nun endlich mit Entschlossenheit auf Stufe Gesetzgebung zu 

begegnen ist. Swissmem hält in ihrer Eingabe dazu fest: „Rentnerkassen benötigen aufgrund ihrer 

speziellen Situation besonders hohe Deckungsgrade oder besonders vorsichtige Annahmen zu den 

Verpflichtungen, um die Renten finanzieren zu können. Folglich können sie auch nur begrenzt Risiken 

eingehen. Gerade bei öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen hat sich in der Vergangenheit ge-

zeigt, dass die Rentnerkapitalien viel zu niedrig gewesen sind und die Kassen die notwendige Trans-

parenz haben vermissen lassen. Mit strengeren Regeln und schärferen Bedingungen zur Übernahme 

wird das Risiko gesenkt, dass schlussendlich der Sicherheitsfonds für diese Löcher einstehen muss.“ 

Was die konkrete Formulierung des neuen Artikels 53ebis BVG anbelangt, beantragen wir, die 

Anpassungsvorschläge des Sicherheitsfonds zu berücksichtigen.  

 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und für die Berücksichtigung unserer Anträge 

und Ausführungen. 

Mit freundlichen Grüssen 

SCHWEIZERISCHER ARBEITGEBERVERBAND 

 

 

 

 

Prof. Dr. Roland A. Müller  Martin Kaiser 

Direktor    Mitglied der Geschäftsleitung 



 
 
 
 
 

Laurstrasse 10 | 5201 Brugg | Telefon +41 (0)56 462 51 11 | Fax +41 (0)56 441 53 48 
info@sbv-usp.ch | www.sbv-usp.ch 

Stellungnahme zur der Änderung des AHVG (Modernisierung der Aufsicht in der 1. Säule und Optimierung in 
der 2. Säule der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Für die Möglichkeit, uns zu der Modernisierung der Aufsicht in der 1. Säule und Optimierung in der 2. Säule der 
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge vernehmen zu lassen, danken wir Ihnen bestens.  

Die mit den Änderungen angestrebte Modernisierung im Bereich der Aufsicht der 1. Säule unterstützen wir im 
Grundsatz. Im Bericht wird einleitend festgehalten, dass das Sozialversicherungssystem der 1. Säule zuverlässig, 
flexibel und kostengünstig (Verwaltung) funktioniert. Die gleiche Effizienz bezüglich Verwaltungskosten können 
leider nicht alle Sozialversicherungen ausweisen. Dies ist einerseits in der Natur der Leistungen, welche diese 
ausrichten, begründet, andererseits aber auch in der Fülle regulatorischer Vorschriften, welche sie einzuhalten 
haben. Vor diesem Hintergrund und in Anbetracht der anstehenden Herausforderungen in der 1. Säule erachten 
wir es als unabdingbar, sämtliche vorgeschlagenen Massnahmen bezüglich ihrer Notwendigkeit und Kostenfol-
gen kritisch zu hinterfragen und sich bei den Neuerungen strikte auf das Notwendige zu beschränken. Dies ins-
besondere vor dem Hintergrund, dass sich das heutige System als zweckmässig und effizient erweist. In diesem 
Sinne werden wir nicht zu allen Massnahmen im Detail Stellung nehmen, sondern nur zu einzelnen Punkten. Wir 
bitten Sie jedoch ausdrücklich, auch unsere allgemein formulierten Bedenken zu den vorgeschlagenen Änderun-
gen im Bereich der 1. Säule zu berücksichtigen. 

Auch gegen die, für den Bereich der 2. Säule, vorgeschlagenen Massnahmen haben wir zu einzelnen Punkten 
Bemerkungen angebracht. Im Übrigen stellen wir fest, dass zu einem grossen Teil die heute gängige Praxis ge-
setzlich detaillierter verankert werden soll. 

Modernisierung 1. Säule der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge 

AHVG Art. 60 Abs. 1 ter 
Auflösungen und Fusionen von Verbandsausgleichskassen verlaufen grundsätzlich unproblematisch. Infolge der 
mittlerweile verbreiteten elektronischen Dossierführung und Archivierung sind die Kosten bei Auflösungen oder 
Fusionen wesentlich zurückgegangen. Vor diesem Hintergrund erachten wir die Einführung einer zusätzlichen 
subsidiären Haftung der Gründerverbände als absolut unverhältnismässig und lehnen diese entschieden ab.  

AHVG Art. 66 Abs. 2 
Wir erkennen absolut keinen Bedarf für die Verankerung eines Qualitätsmanagementsystems (QMS) auf Geset-
zesebene. Die Einführung solcher Instrumente, in der für die jeweilige Ausgleichskasse erforderlichen Tiefe, 
ergibt sich automatisch aus der Anwendung der Gesamtheit der regulatorischen Vorschriften. Die Vorgabe von 
Normen bezüglich QMS würde in vielen Fällen einen unverhältnismässigen Aufwand mit sich bringen und das 
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System der ersten Säule mit zusätzlichen Kosten belasten. Wir sind erstaunt, dass ausgerechnet im Bereich der 
1. Säule eine Vorschrift eingeführt werden soll, welche in dieser Form für die übrigen Sozialversicherungen nicht 
existiert. Wir lehnen somit die Einführung eines QMS auf Gesetzesebene ab. Im Weiteren lehnen wir es selbst-
redend ab, dass dem Bundesrat die Kompetenz eingeräumt wird, Vorschriften zu dem QMS zu erlassen. 

AHVG Art. 72a Abs. 1 
Die Steuerung über Ziele und Messgrössen durch die Aufsicht kann sich in der IV als zweckmässig erweisen. Als 
Beispiel hierfür sei der Grundsatz „Eingliederung vor Rente“ erwähnt. Die Ausgangslage bei der AHV ist jedoch 
völlig anders gelagert. Der zweite Teil von Abs. 1 überträgt der Aufsicht operative Kompetenzen, welche grund-
sätzlich in der Verantwortung der durchführenden Ausgleichskassen liegen. Wir fordern somit den zweiten Teil 
des Satzes ersatzlos zu streichen. 

AHVG Art. 72a Abs. 2 Bst. b 
Wir verweisen auf die Ausführungen zu AHVG Art. 66 Abs. 2 und fordern den Begriff „das Qualitätsmanagement-
system“ zu streichen. 

Optimierung in der Aufsicht in der 2. Säule der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge 

BVG Art. 64c Abs. 1 und 2 Bst. a 
Die Gebühren der Oberaufsichtskommission BVG (OAK) sollen neu über den Sicherheitsfonds und nicht mehr 
über die zuständige Direktaufsicht erhoben werden. Neu sollen dabei auch die Kosten für die Erhebung gedeckt 
werden. Dies bezüglich gilt es festzuhalten, dass die Direktaufsichten bis anhin nicht für das Erheben der OAK-
Gebühren entschädigt wurden. Durch die Veränderung der Kostenstruktur gemäss BVG Art. 64c Abs. 2 Bst. (nach 
Volumen und nicht mehr nach Kopf), wird es zu einer Verschiebung der Belastung unter den einzelnen Vorsor-
geeinrichtungen kommen. Wir sprechen uns nicht explizit gegen diesen Mechanismus aus, verlangen aber, dass 
die Gesamtkosten für die OAK inkl. Erhebungskosten nicht höher ausfallen als dies bisher der Fall war. 

FZG Art. 11 Abs. 3 
Wir lehnen diesen Ausbau der Aufgaben der Vorsorgeeinrichtungen strikte ab. Die Anzahl Ein- und Austritte, 
welche es durch die Vorsorgeeinrichtungen zu verarbeiten gilt, ist enorm. In der Landwirtschaft und in ähnlich 
gelagerten Branchen, welche unter anderem aufgrund der anstehenden Reform Altersvorsorge 2020 im Bereich 
der 2. Säule weiter stark belastet werden, ist die Zahl der Wechsel sogar überproportional. Die vorgeschlagene 
Änderung würde somit die Vorsorgeeinrichtungen insgesamt und jene welche aufwändige Versichertenstruktu-
ren ausweisen insbesondere, mit zusätzlichen hohen Kosten belasten. Es gilt dabei zu beachten, dass in vielen 
Fällen die Versicherten die Vorsorgeeinrichtung bereits wieder verlassen hätten bevor die Abklärungen beim 
SIFO erfolgreich abgeschlossen wären. Doch selbst wenn die Abklärungen zum Erfolg führen, steht der Nutzen in 
keinem Verhältnis zum Verwaltungsaufwand den diese Massnahme auslöst. Wir bitten Sie deshalb dringend von 
der neuen Massnahme gemäss FZG Art. 11 Abs. 3 abzusehen. 
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Für die Möglichkeit zur Stellungnahme und für die Berücksichtigung unserer Anliegen bei Ihren Beschlüssen dan-
ken wir Ihnen bestens. 

Freundliche Grüsse 

Schweizer Bauernverband 
 

Markus Ritter Jacques Bourgeois 
Präsident Direktor 
 











 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Besten Dank für die Möglichkeit, zur Änderung des AHVG und weiterer Gesetze Stellung nehmen 
zu können. Wir unterstützen die Absicht, die Aufsicht und Governance in der 1. Säule zu verbes-
sern. Obschon die AHV über eine Verwaltungsstruktur verfügt, die gut funktioniert und in den 
letzten Jahren kaum Unrechtmässigkeiten zu Tage getreten sind, erachten wir Modernisierungs-
schritte als nötig. 

Anpassungen im Bereich der AHV 

 Stärkung der Aufsicht über die AHV  

Wir unterstützen die Schaffung der gesetzlichen Grundlagen, um von der heutigen weitgehend 
reaktiven Aufsichtspraxis wegzukommen und stattdessen eine wirkungs- und risikoorientierte 
Aufsicht einzuführen.  

 Governance der AHV 

Die von der Eidg. Finanzkontrolle empfohlene Ausgliederung der bei der Zentralen Ausgleichs-
stelle (ZAS) geführten Ausgleichskassen in selbständige öffentliche Anstalten erachten wir als 
nicht angezeigt. Wir befürworten es, dass der Bundesrat dieser empfohlenen Neuorganisation 
nicht folgt. 

Besonders wichtig erscheint uns, dass die heute in vielen Kantonen tätigen Sozialversicherungs-
anstalten (SVA) eine bundesgesetzliche Grundlage erhalten. Nebst der Verpflichtung, die SVA als 
eine selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt zu führen, würden wir jedoch noch weitere Gover-
nance-Grundsätze für die SVA in der AHV-Gesetzgebung aufnehmen. Aufgrund der Kumulation 
von Durchführungsaufgaben in verschiedenen Sozialversicherungen sind die SVA von grosser 
Bedeutung für die Arbeitnehmenden. So müsste etwa sichergestellt werden, dass die Unabhän-
gigkeit dieser Anstalten gewährleistet ist. Dafür braucht es unseres Erachtens Bestimmungen 
über die Zusammensetzung des obersten Organs dieser Anstalten. Wir möchten deshalb anre-
gen, den Art. 61 Entw. AHVG dahingehend zu ergänzen, dass im obersten Organ die Sozialpart-
ner angemessen vertreten sein sollten. Erst so kann gewährleistet werden, dass die Interessen 
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der Versicherten und der Arbeitgeber in der Ausgestaltung der Tätigkeiten vertreten sind und so 
die Unabhängigkeit gewahrt wird. 

Mit den weiteren Anpassungen, wie etwa der Verpflichtung, ein Qualitätsmanagementsystem vor-
zuweisen, ist der SGB einverstanden. 

 Steuerung und Aufsicht über Informationssysteme 

Für das gute Funktionieren der AHV sind leistungsstarke Informatiklösungen ausschlaggebend. 
Aufgrund ihrer dezentralen Organisationsstruktur braucht es koordinierende Regelungen über 
den elektronischen Datenaustausch, die Finanzierung der Entwicklung sowie der Einhaltung von 
Mindeststandards. 

Wie bereits im Rahmen von Vernehmlassungsantworten zu den Entlastungsprogrammen des 
Bundes dargelegt, ist der SGB nicht einverstanden, dass die Aufsichtstätigkeit des Bundes über 
die AHV über den AHV-Ausgleichsfonds zu vergüten ist. Die Finanzierung von Entwicklung und 
Betrieb von gesamtschweizerisch anwendbaren Informationssystemen durch die AHV, sofern sie 
wie die Ausgleichskassen den Versicherten oder den Arbeitgebern Erleichterungen bringen, geht 
unserer Meinung nach zu weit. Eine solche Finanzierung über die Mittel der AHV ist nur gerecht-
fertigt, wenn das Informationssystem Erleichterungen für Arbeitnehmer und Arbeitgeber bringen. 
Art. 95a Abs. 2 lit. c Entw. AHVG muss kumulativ formuliert werden. 

Anpassungen im Bereich der 2. Säule 

 Aufgaben des PK-Experten 

Die in Art. 52e Abs. 1 Entw. BVG aufgeführten neuen bzw. präzisierten Aufgaben des PK-
Experten erachten wir als nicht nötig. Es obliegt dem obersten Organ, für die finanzielle Sicher-
heit der Vorsorgeeinrichtung zu sorgen. Dafür gibt es die nötigen Berichte oder Berechnungen 
beim PK-Experten in Auftrag. Eine automatische Berichterstattung seitens des PK-Experten be-
schneidet die Kompetenzen des obersten Organs und würde zu einer beträchtlichen Steigerung 
der Verwaltungskosten führen. 

 Übernahme / Bildung von Rentnerbeständen 

Für den SGB ist klar, dass die heutige Situation, in welcher Vorsorgeeinrichtungen immer wieder 
ihren Bestand an Aktivversicherten in eine neue Vorsorgeeinrichtung überführen und den Rent-
nerbestand in der alten Kassen belassen, zu stossenden Fällen führen kann. Denn damit wird das 
in der beruflichen Vorsorge wichtige Prinzip der Kollektivität umgangen. Die Bildung von Rent-
nerkassen muss in der beruflichen Vorsorge möglichst verhindert werden. Wir unterstützen daher 
den vorgeschlagenen Art. 53ebis.. Wir möchten jedoch anregen, dass darunter auch die Bildung 
von Rentnerkassen reguliert wird. 

 Verbesserung der Kontrolle zum Einbringen von Freizügigkeitsleistungen 

Per Ende 2014 befanden sich rund 44 Mrd. Franken in Freizügigkeitseinrichtungen. Diese hohe 
Summe zeigt deutlich, dass allzu häufig das Freizügigkeitsguthaben nicht in die neue Vorsorge-
einrichtung eingebracht wird. Wir erachten es aus sozialpolitischen Gründen als wichtig, dass bei 
einem Vorsorgeverhältnis die Freizügigkeitsleistungen vollständig eingebracht werden. Der nun 
vorgeschlagenen Lösung stehen wir aber skeptisch gegenüber. Wenn jede Pensionskasse bei 
Eintritt einer versicherten Person Informationen bei der Zentralstelle 2. Säule über allfällige Frei-



zügigkeitsguthaben einholen soll, erhöht sich der Verwaltungsaufwand der Pensionskassen 
enorm. Vielmehr muss die Information der Versicherten verbessert werden. Es braucht seitens 
der Pensionskassen klare, einfache Informationsschreiben über die Vorteile eines Einbringens 
der Freizügigkeitsleitungen. Des Weiteren müssen die fiskalischen Anreize für die Auszahlung 
von Alterskapitalien bei der Pensionierung beseitigt werden. So kann das bewusste Parkieren 
von Altersguthaben auf Freizügigkeitseinrichtungen unbürokratisch eingedämmt werden. 

 Unabhängigkeit regionaler Aufsichtsbehörden der 2. Säule  

Wir unterstützen den Vorschlag, dass kantonale Exekutivmitglieder nicht Einsitz in die obersten 
Organe regionaler Aufsichtsbehörden nehmen dürfen. Die personelle Unabhängigkeit der Auf-
sichtsbehörden von den Kantonen muss gewährleistet sein. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse 

SCHWEIZERISCHER GEWERKSCHAFTSBUND 

Paul Rechsteiner Doris Bianchi 
Präsident Stellv. Leiterin SGB-Sekretariat 
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Änderung des AHVG (Modernisierung der Aufsicht in der 1. Säule und Optimierung in der 2. 

Säule der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge) 

Vernehmlassung 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zur Vorlage über die Modernisierung und Optimierung der 

Aufsicht in den beiden obligatorischen Säulen der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge 

Stellung nehmen zu können.  

 

Grundsätzliche Bemerkungen  

Das Vertrauen in das möglichst reibungslose Funktionieren unserer Sozialwerke ist aus Sicht der 

Arbeitnehmenden von hoher Bedeutung. Eine zweckmässige Aufsicht trägt entscheidend zu diesem 

Vertrauen bei. Die heutigen Systeme der Aufsicht funktionieren grundsätzlich gut, müssen jedoch 

regelmässig an die jüngsten Entwicklungen angepasst werden. Travail.Suisse erachtet die 

Stossrichtung des vorliegenden Gesetzesvorentwurfs deshalb grundsätzlich als notwendig und 

sinnvoll. Eine proaktive risiko- und wirkungsorientierte Aufsicht verbunden mit modernen 

Steuerungssystemen bei den Durchführungsstellen und einer Stärkung der Governance in der 1. 

Säule wird den heutigen Anforderungen besser gerecht als eine reaktive Aufsicht. Mit Blick auf die 

technologische Entwicklung sind insbesondere im Bereich der Informationssysteme und des 

Datenaustausches klarere Standards notwendig. 

 



 

Stellungnahe  zu ausgewählten Punkten der 1. Säule 

Risiko- und wirkungsorientierte Aufsicht 

Travail.Suisse unterstützt neben dem neuen Aufsichtsmodell auch die gesetzliche Verankerung von 

Risiko- und Qualitätsmanagementsystemen und von internen Kontrollsystemen (IKS) für 

Ausgleichskassen. Auch die Pflicht, einen Bericht mit Kennzahlen vorzulegen, befürworten wir.  

 

Verbesserung der Governance in der 1. Säule 

Travail.Suisse unterstützt die verstärkten Anforderungen bezüglich Unabhängigkeit, Loyalität und 

Integrität von Verantwortlichen. Die in den letzten Jahren in vielen Kantonen entstandenen 

Sozialversicherungsanstalten (SVA) müssen besser im Bundesrecht verankert werden. Dazu gehört, 

die Verpflichtung, die SVA als selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten zu führen und allfällige 

Interessenbindungen der Verantwortlichen offen zu legen. Wichtig ist auch, dass der Bund den 

kantonalen Erlass zur kantonalen Ausgleichskasse genehmigen muss und dabei Bestimmungen 

über die Errichtung der Aufsichtskommission und deren Grösse, Zusammensetzung und 

Zuständigkeiten enthalten sein müssen. 

 

Betreffend die Empfehlungen der EFK zur Entflechtung von Aufsicht und Durchführung in der 

Bundesverwaltung ist Travail.Suisse der Ansicht, dass die auf Verordnungsebene bereits in Angriff 

genommenen oder vorgeschlagenen Bereinigungen zu unterstützen sind, weitere Schritte zur Zeit 

aber nicht angemessen sind.  

 

Steuerung von und Aufsicht über Informationssysteme 

Zuverlässige, leistungsstarke und untereinander koordinierte Informationssysteme sind entscheidend 

für das gute Funktionieren der 1. Säule. Zugleich sind ein professioneller Umgang mit und klare 

Regelungen zum Thema Datenaustausch von entscheidender Bedeutung für das Vertrauen der 

Versicherten in die 1. Säule. Travail.Suisse begrüsst es, dass der Bundesrat die Kompetenz erhält, 

den Datenaustausch zwischen den Durchführungsstellen und Dritten zu regeln und dass die 

Durchführungsstellen zum Einhalten von Mindeststandards bei gesamtschweizerisch anwendbaren 

Informationssystemen verpflichtet werden. Auch begrüsst wird, dass die Beauftragung Dritter mit 

bestimmten Aufgaben und die Auslagerung der Informationssysteme gesetzlich geregelt werden. 

Weiter sollen auch die Finanzierung und der Betrieb von standardisierten Informationssystemen 

durch Mittel der Versicherung gesetzlich verankert werden. Allgemein stellen wir diesbezüglich fest, 

dass die Tendenz besteht, allgemeine Leistungen des Bundes über die Sozialversicherungen 

abzurechnen. Die Abrechnung zulasten des AHV-Ausgleichsfonds ist jedoch nur gerechtfertigt, wenn 

für die Versicherten – welche den Ausgleichsfonds hauptsächlich speisen - ein klarer Mehrwert 

entsteht. Dieser Mehrwert für die Versicherten soll nachgewiesen werden müssen.  

 

  



Stellungnahme zu ausgewählten Punkten der 2. Säule 

 

Die Aufgaben des Experten/der Expertin für berufliche Vorsorge 

Der Bericht schlägt vor, die Aufgaben des PK-Experten zu präzisieren. Mit der neuen Formulierung 

werden jedoch die Aufgaben des/der Expertin ausgeweitet. Angesichts der schon heute hohen 

Verwaltungskosten erachten wir eine Ausweitung des Aufgabengebiets jedoch als nicht opportun. 

Das oberste Organ trägt letztendlich die Verantwortung für die Pensionskasse. Es kann jederzeit 

zusätzliche Berichte oder Berechnungen in Auftrag geben, falls dies notwendig ist.  

 

Das Einziehen der Aufsichtsabgabe 

Es wird vorgeschlagen, die Aufsichtsabgabe zur Finanzierung der Oberaufsichtskommission OAK 

neu durch den Sicherheitsfonds BVG einziehen zu lassen. Travail.Suisse steht einem einfacheren 

Verfahren als dem heutigen zweistufigen offen gegenüber. Die Lösung über den Sicherheitsfonds ist 

jedoch aus Gründen der Governance heikel, wird doch der Sicherheitsfonds selber als einer der 

wenigen Institutionen von der OAK direkt beaufsichtigt. Travail.Suisse schlägt deshalb vor, diese 

Änderung nochmals zu überarbeiten.  

 

Die Unabhängigkeit regionaler Aufsichtsbehörden 

Travail.Suisse unterstützt die Regelung, wonach kantonale Regierungsmitglieder nicht mehr Einsitz 

in die obersten Organe der regionalen/kantonalen Aufsichtsbehörden nehmen können. Mit der 

personellen Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörden von den Kantonen wird das Risiko von 

Interessenskonflikten vermieden.  

 

Verbesserung der Kontrolle zum Einbringen von Freizügigkeitsleistungen 

Heute werden viele Freizügigkeitsguthaben nicht in die neue Vorsorgeeinrichtung eingebracht. Die 

Gründe dafür sind zahlreich. Nebst Nachlässigkeiten spielt auch die Steueroptimierung eine Rolle. 

Zudem können bei etwaigen finanziellen Schwierigkeiten der eigenen Vorsorgeeinrichtung Risiken 

vermieden werden. Aus sozial- und steuerpolitischen Gründen ist es wichtig, dass sämtliche 

Freizügigkeitsguthaben vollständig eingebracht werden. Deshalb schlägt der Bundesrat vor, dass 

künftig alle Vorsorgeeinrichtungen beim Eintritt einer versicherten Person Informationen bei der 

Zentralstelle 2. Säule über allfällige Freizügigkeitsguthaben der betreffenden Person einholen 

müssen. Travail.Suisse unterstützt diesen Vorschlag. Er löst zwar einen Mehraufwand aus. Dieser 

rechtfertigt sich jedoch, da der Vorsorgeschutz verbessert werden kann und ein öffentliches 

Interesse an der Einhaltung steuerlicher Regeln besteht. Mit der vorgesehenen Ausnahmeregelung 

für bestimmte Personenkategorien (z.B. jüngere Personen, die erst gerade in die Schweiz gezogen 

sind) kann unnötiger Verwaltungsaufwand vermieden werden.  

 

Voraussetzungen für die Übernahme von Rentnerbeständen 

Heute kommt es vor, dass bei einer Pensionskasse aktiv Versicherte bewusst von den 

Rentner/innen getrennt werden und diese Rentnerbestände an meist darauf spezialisierte 

Vorsorgeeinrichtungen verkauft werden. Häufig sind diese Rentnerbestände ungenügend 

ausfinanziert. Geraten sie einmal in Unterdeckung, so wird früher oder später die 

Zahlungsunfähigkeit eintreten und der Sicherheitsfonds – finanziert von allen Versicherten -  muss 

die Leistungen übernehmen. Die neue Vorsorgeeinrichtung versucht hingegen so lange wie möglich 

mit hohen Verwaltungsgebühren noch Geld an den Rentnerbeständen zu verdienen. Die Kosten 

fallen so beim Sicherheitsfonds noch umso höher aus. Dem Geschäftsmodell, unterfinanzierte 

Rentnerbestände aufzukaufen, muss ein Riegel geschoben werden. Die berufliche Vorsorge basiert 

auf dem Gedanken der Kollektivität. Die Solidarität zwischen aktiv Versicherten und den 

Leistungsbezüger/innen wird mit solchen Machenschaften untergraben. Travail.Suisse unterstützt 

deshalb mit Nachdruck, dass nur noch Rentnerbestände übertragen werden dürfen, wenn genügend 



Rückstellungen für Langlebigkeit und Verwaltungskosten gebildet worden sind und die 

Aufsichtsbehörde die Bedingungen geprüft und die Übernahme genehmigt hat. Travail.Suisse macht 

aber darauf aufmerksam, dass eine weiter gehende Regulierung notwendig ist, welche bereits die 

Bildung von solchen Rentnerbeständen eindämmt.  

 

*** 

 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme.  

 

 

Freundliche Grüsse 

 

      

 

 

 

      

 Matthias Kuert Killer 

 Leiter Sozialpolitik 
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